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Anhang zur Schulordnung der Oberschule Uelsen 
Anhang III: 

Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule  
RdErl. d. MK v 7.12.2012 - 34-82 114/5 (SVBl. 1/2013 S.30) - VORIS 21069 -  
Bezug: RdErl. d. MK v. 3.6.2005 (SVBl. S.351) - 23-82 114/5 - VORIS 21069 -  

1. Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände während schulischer Veranstaltungen sowie bei 
Schulveranstaltungen außerhalb der Schule verboten.  

2. Die Schule entwickelt unter Einbeziehung der Schülerschaft und der 
Erziehungsberechtigten ein Präventionskonzept mit dem Ziel, die heutige und 
zukünftige Generation vor den gesundheitlichen, gesellschaftlichen, umweltrelevanten 
und wirtschaftlichen Folgen des Tabak- und Alkoholkonsums sowie des Passivrauchens 
zu schützen. Der Schulelternrat muss dem Konzept zustimmen.  

3. Das Präventionskonzept ist jährlich neu zu beschließen. In Schulen mit einem 
Schulprogramm ist das Präventionskonzept in die Schulprogrammentwicklung 
aufzunehmen.  

4. Im Einzelfall sind von dem Verbot alkoholischer Getränke nach Ziffer 1 Ausnahmen 
zulässig. Eine Befreiung von Schülerinnen und Schülern ist nur zulässig bei 
Schülerinnen und Schülern des Sekundarbereichs II, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Unter Anlegung eines strengen Maßstabs können von dem Verbot befreien  

- die Schulleiterin oder der Schulleiter bei besonderen Gelegenheiten (z.B. 
Schulentlassungsfeiern, Jubiläen usw.) sowie  

- die Aufsicht führende Lehrkraft bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule. Wenn an der 
Schulveranstaltung minderjährige Schülerinnen und Schüler teilnehmen, ist die Zustimmung 
der jeweiligen Klassenelternschaften erforderlich.  

5. Von dem Verbot nach Ziff. 1 sind solche Räume und Grundstücksflächen 
ausgenommen, die ausschließlich Dritten überlassen sind.  

6. Dieser RdErl. tritt am 1.1.2013 in Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des 
31.12.2012 außer Kraft.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Bitte abtrennen und unterschrieben zurück an die Schule) 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Erlass zum „Rauchen und Konsum alkoholischer 
Getränke in der Schule“ zur Kenntnis genommen habe.  

Datum: ______________________             Datum: _____________________ 

_____________________________                                                    ___________________________ 
(Schülerin / Schüler)         (Erziehungsberechtigte/r)  

Uelsen, 22.11.18 


